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Tipp 5

	Hintergrund-Informationen

zur betrieblichen

KONTROLLE,  STEUERUNG und

KOMMUNIKATION


Öffentliche Förderprogramme 

Die öffentlichen Förderprogramme sind die wohl günstigste Kapitalbeschaffungsmöglichkeit für Unternehmen. Bei mittlerweile über 900 verschiedenen Töpfen von EU, Bund, Ländern und Kommunen ist es allerdings schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen. Neben den günstigen Zinsen und meist einigen tilgungsfreien Jahren haben sie den Vorteil, daß man sie in der Regel ohne Vorfälligkeitsgebühr jederzeit tilgen kann. Die Anträge für die Bewilligung von Förderdarlehen müssen über die Hausbank des Antragstellers gestellt werden. Dies muß unbedingt getan werden, bevor erste Investitionen getätigt, bzw. Verträge unterschrieben werden, da rückwirkende Forderungen nicht möglich sind. Da die Banken an den zinsgünstigen Förderkrediten weniger verdienen als an ihren hauseigenen ist es oftmals notwendig, im Vorfeld selbst die Möglichkeiten auszuloten. Man sollte den Banken diesbezüglich nicht blind vertrauen! Es kommt vor, das Banken Unternehmer von sich aus nicht einmal auf die Fördermöglichkeiten hinweisen, oder versuchen mit Floskeln wie: "Das paßt nicht auf ihren Fall", "Das wäre zu aufwendig", "Dauert zu lange" oder "Zu geringe Summe", davon ablenken

Um in den Genuß von Fördermitteln zu gelangen, müssen einige Bedingungen erfüllt sein: 

· Ein angemessener Anteil von Eigenmitteln muß in das Objekt mit eingebracht werden 

· Die fachliche und kaufmännische Qualifikation des Antragstellers muß gewährleistet sein 

· Das unternehmerische Risiko muß vertretbar und abzuschätzen sein 

· Es muß eine Stellungnahme bzw. ein Fachgutachten über das Objekt existieren, beziehungsweise ein schlüssiges und professionelles Unternehmenskonzept vorliegen

· In der Regel müssen Sicherheiten gestellt werden. Die Bank haftet gegenüber den Förderinstituten und diese sichern sich wiederum beim Antragsteller ab. Staatliche Bürgschaften sind gegebenenfalls gesondert zu beantragen 



In Memoriam Karl W. Bergmann

(1948-2005)

Vor kurzem starb ein Freund unseres Unternehmens,  der als Seniorberater eines Londoner Unternehmens tätig war.

Wir möchten die Erinnerung an ihn durch einige seiner Zitate lebendig halten:

"Nichts gegen den Bundesfinanzminister, aber mehr als 50% Steuer Belastung für Unternehmen sieht mir mehr nach einem Raubüberfall als nach unternehmensorientierter Politik aus."

"Das einfachste ist immer: tun was man immer gemacht hat. Menschlich verständlich. Die Rechnung für ein solches Verhalten zahlen wir dann in Form völlig überzogener Steuern an die Nomenklatura der verschiedenen Parteien, die den Staat inzwischen als Beute und Pfründe vereinnahmt haben.

Das führt dazu, das wir, wenn wir unser Verhalten nicht ändern, von dieser Clique reformunfähiger  Politiker und Apparatschicks gelebt werden."

"Stümper haben Schwarzgeld in Luxemburg, mit dem sie dann nichts anfangen können. Profis haben einen völlig legalen Trust auf Jersey oder in London und lachen sich über den deutschen Finanzminister krumm." 

"De facto stehen Steuerberater vor einem klassischen Dilemma. Ihr Klient erwartet die Gestaltung - also Verminderung - seiner Steuerlast von Ihnen. Aber der § 42 AO verbietet Ihnen fast alles was diesem Zweck dienen würde. Da der Steuerberater in seiner Existenz von der Befolgung der Steuergesetze abhängt, muss er sich zwangsläufig für seine Existenz und damit gegen die Bedürfnisse seines Klienten entscheiden."

"Die meisten Schwierigkeiten sind eingebildet oder Konvention. Erst durch das Überschreiten von Systemgrenzen haben wir die Chance optimale Lösungen zu finden.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel: versuchen Sie die 9 Punkte der folgenden Zeichnung
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 mit 4 Geraden, ohne abzusetzen, zu verbinden. Ein Tipp, es gelingt nur wenn Sie den Rahmen überschreiten!"



Unternehmen in Krise oder Insolvenz

Wir treffen oft auf Unternehmer, die in der Krisensituation versagen, weil ihnen der Überblick über die Situation verloren gegangen ist und sie alle ihnen bekannten Lösungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben. In dieser Situation ist ein (Sanierungs) Berater oft die letzte Chance einen Crash zu vermeiden. Aber wer ist dafür geeignet?

Hat Sie Ihr Steuerberater beispielsweise jahrelang darin unterstützt, die Kennzahlen "schön zu schreiben", dann ist er kein geeigneter Ratgeber in einer Krise. Er wird Ihnen bestenfalls als Sanierungsberater jemanden aus seinem persönlichen Freundeskreis empfehlen, der seine Position nicht ankratzt. Sie sollten in dieser Lage ernsthaft überlegen, den Steuerberater zu wechseln!

Wichtig ist vor allem, dass der Sanierungsberater bisher nichts mit Ihrem Unternehmen zu tun hatte! Nur so ist er gegenüber Gläubigern und Mitarbeitern glaubwürdig. Andernfalls wird ihm eine Mitschuld an der Krise zugeschrieben und ihm die Verfolgung von Eigeninteressen unterstellt. Gerade der Wiederaufbau von Vertrauen ist jedoch eine wesentliche Aufgabe in dieser Phase.

Wenn die Insolvenz sich nicht vermeiden ließ, bedeutet das, das ein Insolvenzverwalter ihr Unternehmen verwaltet. Die meisten Insolvenzverwalter sind jedoch heillos mit Arbeit überladen, und einige sind mit der Lösung der betriebswirtschaftlichen Problemen, die zur Insolvenz geführt haben, auch überfordert.

Eine einfache Faustregel ist hier: Wenn der Insolvenzverwalter den Einsatz eines Unternehmensberaters begrüßt, brauchen sie nicht unbedingt einen. Lehnt der Insolvenzverwalter jedoch den Einsatz eines Beraters ab, sollten sie sich unbedingt einen Berater zur Unterstützung holen.
Zitat:

 Die tödlichsten Fehler erwachsen aus der blinden Übernahme veralteter Strukturen.

Frank Herbert
